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Sachverhalt und Antrge 

I. 	Auf die am 28. Juli 1978 angemeldete europische Patent- 

anmeldung Nr. 78 100 542.6, für die die Prioritt einer 

frtiheren Anmeldung vom 10. August 1977 in Anspruch genommen 

wird, 1st am 7. Januar 1981 das vier PatentansprUche urn- 

fassende europische Patent 0 000 754 erteilt worden. 

Der Patentanspruch 1 ].autet wie folgt: 

"1. Ansaugluft].eitungssystem für den hinter einer Nutz-

leistungsmaschine auf gleicher Welle angeordneten 

Verdichter einer Gasturhine mit einer nehen der Nutz-

leistungsmaschine parallel zur Welle verlaufenden Luft-

führung, die üher einen mit einem inneren und SuSeren 

Kege].mantel versehenen, zur Welle hinführenden Uher-

gangsteil mit einer im Querschnitt hohlzylindrischen, 

axialen Einlal3öffnung des Verdichters verbunden ist, 

dadurch gekennzeichnet, daB für die LuftfUhrung zwei 

voneinander getrennte, seitlich parallel zur Wellen-

achse (ib) ver].aufende Ansaugkanle (1) vorhanden sind, 

daB sich zwischen dem inneren Kegelmantel (7) und dern 

uBeren Kegelmantel (8) des Uhergan.gsteils (3) in Str6-

mungsrichtung aufeinander zulaufende, eindimensional 

gekrümmte Leithieche (5) mit senkrechter Blechehene 

hefinden, die sich vor der Einlafl5ffnung des Verdich-

ters (6) herühren und dort enden, und daB der Quer-

schnitt jedes Ansaugkanals (1) mindestens an der dem 

Uhergangsteil (3) zugewandten Seite an den durch den 

inneren und Uufleren Kegelmantel (7, 8) und des senk-

rechte Leithlech (5) begrenzten Eingangsquerschnitt (9) 

des Uhergangsteils (3) angepaBt ist." 
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4 	II. 	Nachdem die 

BBC Aktiengesellschaft Brown, Boveri & Cie, 

Baden (Schweiz), 

gegen die Erteilung des Patents Einspruch eingelegt hatte, 

hat die Einspruchsahteilung auf die mündliche Verhandlung 

am 10. November 1983 den Einspruch zurUckgewiesen und das 

Patent in unverndertem Umfang aufrechterhalten. 

III. Gegen die am 7. Februar 1984 zur Post gegehene Entschei-

dung hat die Einsprechende am 7. April 1984 unter gleich-

zeitiger Zahlung der Gehühr Beschwerde mit dem Antrag em-

gelegt, die angefochtene Entscheidung aufzuhehen und das 

Patent in vollem Umfang zu widerrufen. Die schriftliche 

Begriindung der Beschwerde ist am 7. Juni 1984 eingegangen. 

IV. Die Einsprechende hegründet ihre Auffassung, daB der Gegen-

stand des Anspruchs 1 nicht patentffhig sei, schriftlich 

und in der mUndlichen Verhandlung am 13. Februar 1986 u.a. 

damit, daB der Fachmann schon aufgrund der ihm durch die 

UnterIagen des deutschen Gebrauchamusters 7 417 306 ver-

mittelten Erkenntnisse ohne erfinderische Ttigkeit zu dem 

System nach Anspruch 1 gelange. Auf jeden Fall sei die in 

diesem Anspruch niedergelegte Lehre aher durch die im 

Recherchenhericht genannte hritische Patentschrift 

1 212 875 und Seite 94 der Zeitschrift "Aircraft 

Engineering", April 1964, nehegelegt. 

Im ührigen sei der Patentanspruch 1 unklar gefaBt. Aus ihm 

gehe nicht hervor, daB das Ansaugluftleitungssystem nur 

für stationre Gasturhinen vorgesehen sei. Das Merkmal 

"eindimensional gekrtimmt" sei aufgahenhaft. Der Anspruch 

lasse auBerdem offen, wie die KrUmmung der Bleche, hezogen 

auf die Wellenachee, laufe. Ferner fehle das Merkmal, daB 

der Neigungswinkel des Huseren Kegelmantels gegen die Wel-

lenachse nicht gr5Ber als 30 °  sein dürfe. 
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V. 	Die Patentinhaherin tritt dem Vorhringen der Einspre- 

chenden entgegen. Sie heantragt, die Beschwerde zurtick- 

zuweisen und das Patent mit den erteliten Unteriagen 

a uf re chtzue rha it en 

Entsche ldungsgrUnde 

1. Die Beschwerde entspricht den Artikein 106 his 108 sowie 

Regel 64 EPU; ale ist daher zuissig. 

2. Nach Spaite 1, Zeilen 1 his 26, der europischen Patent-

schrift 754 ist Gegenstand des Anspruchs 1 ein Ansaugiuft-

ieitungssystem jener Art, wie ale durch die Unteriagen des 

deutschen Gehrauchsmusters 7 417 306 hekanntgeworden 1st. 

Dieses für stationre Gasturhinen hestimmte System weist im 

Bereich der Nutzieistungsmaschine zur LuftfUhrung einen 

hohizyiindrischen Ringraum auf. Er 1st mit dem Ansaugquer-

schnitt des Verdichters durch ein Uhergangsteii verhunden, 

des von dem Ringraum zwischen einem inneren und einem SuSeren 

Kegeimantel gehildet wird. Der hohizyiindrische Ringraum, in 

dem die iotrecht von ohen einstr5mende Luft urn 90 0  in Rich-

tung auf die Turbine hin umgeienkt wird, umgiht die aus einem 

Generator hestehende Nutzieistungsmaschine. Sie ist auf dem 

die untere Wand des Ringraurns bildenden Fundament mit StUtzen 

ahgestUtzt. Infoigedessen steht im Bereich der StUtzen nicht 

der gesamte Querschnitt des Ringraums ai.s Durchstr6mquer-

schnitt für die Ansaugiuft zur VerfUgung. 

3. Der Erfindung iiegt daher nach Spaite 1, Zeilen 39 his 45, 

der Patentschrift die Aufgahe zugrunde, ein Ansau•g].uftiei-

tungssystem zu schaffen, des inshesondere für grofle statio-

nre Gasturhinenaniagen geeignet tat, Instahiiitten in der 

Luftstr5mung vermeidet und trotzdem einfache, ieicht herzu-

stei].ende Querschnittsformen für die Ansaugkan1e aufweist 

(dan in der vorstehend wiedergegel'enen Aufgahe der Begriff 
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"Ansaugkanle" ala Samme]hegriff fir die heiden im Oherhe-

griff genannten Teile des Luftleitungasystems verwendet ist, 

also eine andere Bedeutung ala Ira kennze.tchnenden Tell des 

Anspruchs hat, erkennt der sachverstndige Leser auf den 

ersten Buck). 

4. Das gemB der Erfindung diese Aufgahe l6sende Ansaugluft-

leitungssystem 1st durch die Ira Patentanspruch 1 angegehenen 

Merkmale ausreichend deutlich definiert. 

Der Auffassung, das Merkmal "eindimensional gekrümmt" set 

aufgahenhaft forznuliert, kann die Kammer nicht folgen. Dieses 

Merkinal giht eine eindeutige Lehre, nUmlichdas Blech nach 

einer einfach gekrUmmten Flche zu formen. Ein derart ge-

krUmmtes Blech let auBerdem in den Figuren des AusfUhrungs-

heispiels dargesteilt. 

Für die Anordnung der eindimensional gekrümmten Bleche lie-

fert der Anspruch ehenfalls die wesentlichen Informationen. 

Liest der Fachmann die die, Leithleche hetreffenden Merkmale 

ira Zusammenhang, so entnimmt er dem Anspruch, daB die Leit-

hieche in dera fihergangsteil so angeordnet sein sollen, daB 

ihre KrUmmung in Richtung der Wellenachse verluft und daB 

die Bleche sich dementsprechend vor der Einlaa6ffnung des 

Verdichters lungs elner zwischen dem inneren und dern äuBeren 

Kegeurnantel verlaufenden Linie berUhren. Nghere Einzelhelten 

der ihm insoweit durch den Auspruch vermittelten Lehre kann 

der Fachmann der zura Verstándnis des Anspruchs hei Bedarf 

heranzuziehenden Beschreibung entnehxnen (vg].. dort inshe-

sondere Spalte 1, Zeilen 45 his 49). 

Das Vorhringen der Einsprechenden kann auch nicht davon 

Uherzeugen, daB in den Anapruch das Merkmal aufgenommen 

werden müsse, daB der Neigungswinkel des SuSeren Kegelmantels 

nicht gröBer ale 30 0  sein dUrfe. Es ist zwar richtig, daB 

gemNS dem Ausfiihrungsheispiel der NuSere Kegelmantel einen 

- 	 a a -, • a 	
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Neigungswinkel gegen die Turbo- , d. h. die Wellenachse von 

weniger ala 300  hat. DaB dieser Winkel in keinem Fall üher- 

schritten werden darf, wird jedoch weder durch diese noch 

durch irgendeine andere Stelle der Beschreihung gestUtzt. 

Weitere Gründe, die eine soiche Einschrnkung des Anspruchs 

erforderlich machten, sind von der Einsprechenden nicht 

genannt worden noch sonst ersichtlich. 

Liest man den Anspruch 1 in Verhindung mit der Beschreihung 

(vgl. inshesondere Spalte 1, Zeilen 41 und 42), so ergiht 

sich schiieBiich auch, daB das in ihm unter Schutz gestelite 

Ansaugluftleitungssystem nur für stationre Gasturhinenan-

lagen hestimmt ist. 

Der erteilte Patentanspruch 1 hedarf daher keiner Przisie-

rung oder Beschr&nkung. 

5. Die PrUfung der Entgegenhaltungen durch die Kammer ergiht, 

daB keine von ihnen ein nach der vorstehend er6rterten Lehre 

des Patentanspruchs 1 ausgehildetes Ansaugluftleitungssystem 

offenhart. Im einzelnen hraucht das nicht hegründet zu wer-

den, da die Einsprechende die Neuhe.tt eines soichen Systems 

nicht hestritten hat. 

Der Gegenstand des Anspruchs 1 ist daher gegenüher dem ent-

gegengehaltenen Stand der Technik neu. 

6. Zur Frage, oh das Ansaug]uftleitungssystem nach Anspruch 1 

nahelag, ist folgendes auszuführen: 

6.1 Wie schon erwhnt, steht hei dem Ansaugluftleitungssystem 

nach den Unterlagen des deutachen Gehrauchsmusters 7 417 306 

im Bereich der GeneratorstUtzen nicht der voile Ringraum-

querschnitt ala Ansaugquerschnitt für die Luft zur Verfügung. 

Dies Undert jedoch nichts daran, daB der Ausbildung dieses 

Systems die Idee zugrunde liegt, die angesaugte Luft nach 
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ihrer Uml.enkung in Richtung auf die Turbine hin durch einen 

einzigen ringf6rmig gestalteten Querschnitt zu führen; denn 

auch in dem hinter den Generatorsttitzen angeordneten fiber-

gangsteil, der den Ringraum mit dem EinlaB des Verdichters 

verhindet, ist fur die LuftfUhrung ein Ringraum vorgesehen. 

Konnte daher die partielle Querschnittsverminderung im 

Generatorsttitzenhereich schon keine Anregung dazu gehen, im 

Bereich der Nutzleistungsmaschine anstelle des Ringraums zwei 

voneinander getrennte Ansaugkanle vorzusehen, so konnte das 

hekannte System erst recht nicht die Gesamtheit aller im 

Patentanspruch 1 aufgefiihrten Ma2nahmen nahelegen, zumal da 

hei ihm die den Ringraum im Uhergangsteil hegrenzenden Wnde 

von zwei Xegelmnteln gehildet werden, von denen die Ansaug-

luft unter einem konstanten Neigungswinkel gegen die Wellen-

achse geführt wird, wodurch die Luft heim Austritt aus dem 

Uhergangsteil dieselhe radiale IComponente wie heim Eintritt 

in des Uhergangsteil hat. 

6.2 Im Unterschied zu dieser Entgegenhaltung entnimmt der Fach-

mann Fig. 1 auf Seite 94 der Zeitschrift "Aircraft 

Engineering", Nr. 4, April 1964, zwar schon die Lehre, die 

Ansaugluft fur den Verdichter von Gasturhinen von Flugzeugen 

durch zwei Ansaugkanóle zu fUhren, doch konnte auch dieses 

System keine Anregung zum Gegenstand des Anspruchs 1 gehen. 

Das in der Figur ahgehildete System ist in dem zugeh6rigen 

Text niclit ngher erlutert. Zur Frage, wie des System im 

einzelnen ausgehildet ist, entnimmt der Fachmann der Ahhil-

dung hei unhefangener Betrachtung, daB es auf ganzer Lange 

aus zwei in derselhen Ehene angeordneten, im Querschnitt 

halhkreisf6rmigen Ansaugkanlen besteht, die zu ihren Em-

laflenden hin gespreizt sowie in Richtung zur Wellenachse 

gekrUmmt sind und an der kreisringfrmigen EinlaBffnung der 

Turbine unter einem spitzen Winkel eufeinandertreffen. Dieses 

System konnte es deher nicht nahelegen, hei dem 

Ansaugluftleitungssystem nach den Unterlagen des deutachen 
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Gehrauchsmusters 7 417 306 nur den Ringraum irn Bereich der 

Nutzleistungsmaschine durch zwei zur Wellenachse parallele 

Ansaugkanfle zu ersetzen und in dem kegelf6rmigen 

Uhergangsteil durch Einhau von nur eindimensional gekrUmmten 

Blechen, die sich vor der Einla6ffnung des Verdichters 

herUhren und dort enden, dafUr zu sorgen, daB die Luft, die 

aus dern dern Eingangsquerschnitt des fihergangsteils angepaten 

Ende eines jeden Ansaugkanals in des Uhergangsteil einströrnt, 

ohne unstetige Geschwindigkeitsnderung in Richtung parallel 

zur Wellenachse urngelenkt wird. 

6.3 Auf einen zu dieser Idee fUhrenden Weg wurde der Fachrnann 

auch nicht durch des in den Figuren 3 und 4 der hritischen 

Patentschrift 1 212 875 dargestelite Ansaugluftleitungssystem 

für den Verdichter der Gasturhine eines Flugzeugs gelenkt. 

Bei diesem System sind ehenso wie hei dern im vorigen Ab-

schnitt er6rterten System für die Luftflihrung zwei in der-

selhen Ehene angeordnete Kan&le vorgesehen. Sie sind im Quer-

schnitt jedoch rechteckig ausgehi].det. Beide Xanle weisen an 

ihrem vorderseitigen Ende einen eindimensional gekrUmmten 

Innenwandteil auf. Zwischen heiden Beteiligten bestand nm-

lich Uhereinstimmung dariiher, das es sich hei dem in Fig. 4 

durch zwei zur Welle 21 parallele gerade Linien dargestellten 

Tell urn die Schnittdarstellung eines Zylinders handelt, der 

sich zwischen dem inneren Ende der heiden Nischen, die die 

Schalldmpfer 16 aufnehmen, und dern EinlaA 14 des Verdichters 

erstreckt. Die von den heiden Mantelstreifen dieses Zylinders 

gehildeten Wandteile sind demnach urn die Wellenachse ge-

krUmmt. An ihrem Beginn wird die Str6mungsrichtuug der Luft 

foiglich sprunghaft ge&ndert. 

Uher den Verlauf der heidseits angrenzenden Innenwandteile 

enthlt die Beschreihung der Fig. 3 und 4 keine Angahe. Die 

zeichnerische Darstellung liefert keine eindeutigen Infor-

mationen. Wghrend die Darstellung nach Fig. 4 den Eindruck 

erweckt, daB diese Wandteile zur Innenachse hin gekrUrnmt sind 
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und an ihrem verdichterseitigen Ende parallel zu dieser ver-

laufen, treffen ale nach Fig. 3 schon vor dent Verdichterein-

laB unter einem Winkel aufeinander. Einer genauen Klrung des 

Wandverlaufs hedarf es indessen nicht; denn das gewhlte Kon-

strukt.tonsprinzip legt schon nlcht den Gedanken an eine 

Verminderung der radialen Einstr6mkomponente ohne unstetige 

Geschwindigkeits&nderung nahe. 

Dasselbe gilt für die in den anderen Figuren der Patent-

schrift dargesteilten Beispiele, unter denen das Beispiel 

nach den Fig. 5A und 5B zeigt, dali ein Aufelnanderprallen 

heider Luftstr6me an der Zusammenführungsstelle der Kanle in 

Kauf genommen wird. 

6.4 Aus den vorstehenden AusfUhrungen liher die Lehren, die die in 

den Ahschnitten 6.1 his 6.3 errterten Entgegenhaltungen für 

die Aushildung von Ansaugluftleitungssystemen vermittein, 

folgt ferner, daB auch eine Zusammenfassung dieser Lebren den 

Fachmann nicht auf einen Weg weisen konnte, auf dent er, ohne 

erfinderisch tt1g werden zu müssen, zum Gegenstand des 

Anspruchs 1 gelangte. 

6.5 Die weiteren Entgegenhaltungen, die die Elnaprechende nicht 

aufgegriffen hat, zeigen Luftführungssysteme, die mm Quer-

schnitt kreisringförmig ausgehildet sind (deutsche Patent-

schrift 865 842 und deutsche Auslegeschriften 1 481 518 und 

1 751 613) oder aus mehreren Kanlen hestehen (hritische 

Patentschrift 1 150 815). Durch sie gelangt der Fachmann 

deshalh ehenfalls nicht zu Erkenntnissen, die er in Verhin-

dung mit dent, was den anderen Druckschriften zur Frage der 

Aushildung soicher Systeme zu entnehmen 1st, den Gegenstand 

des Anspruchs 1 nahelegten. 

6.6 Das Ansaugluftleitungssystem nach diesem Anspruch beruht 

daher auf einer erfinderiachen Ttigkeit mm Sinn des 

Artikels 56 EPU. 
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7. Der Pateritanspruch 1 hat mithin Bestand. 

S. Die rUckhezogenen PatentansprUche 2 his 4 hetreffen hesondere 

Ausfiihrungsarten des Systems nach Anspruch 1. Sie k6nnen 

ehenfal].s hestehen h].eihen. 

EntscheidungsfOrmel 

Aus diesen Gründen 

wird wie fo].gt entschieden: 

Die Beschwerde wird zurickgewiesen. 

Der GechLftsste11enbeamte: 	 Der Vorsitzende: 

J. Riickerl 
	

N. Huttner 

00710 


